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1. Anlass 

Gemeinsam mit den Gemeinden Fuchstal, Hofstetten und Thaining hat Apfeldorf im Jahr 2017 

ein „Überörtliches Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“ (ÜISEK) vom Dürsch 

Institut für Stadtentwicklung erstellen lassen. Es soll als Grundlage für die weitere Orts- und 

Regionalentwicklung dienen und die interkommunale Zusammenarbeit in geeigneten Themen-

feldern stärken. Zudem ist das ÜISEK die Voraussetzung um in ein Programm der Städte-

bauförderung aufgenommen zu werden und darüber Finanzmittel für städtebauliche Erneue-

rungsmaßnahmen erhalten zu können. Nach der Billigung des Konzepts von den Gemeinde-

räten im Jahr 2019 wurden bereits erste Planungen zur Vorbereitung von Maßnahmen und 

Projekten durchgeführt.  

Als weitere Voraussetzung zur Teilnahme an der Städtebauförderung muss in einem nächsten 

Schritt ein Sanierungsgebiet entsprechend den vorhandenen städtebaulichen Mängeln und 

Missständen nach § 142 BauGB durch die Gemeinde förmlich festgelegt werden. Die Ausdeh-

nung des Sanierungsgebietes muss dabei zweckmäßig erfolgen und sollte alle städtebauli-

chen Problembereiche enthalten, in denen gestalterische, funktionale oder bauliche Entwick-

lungsbedarfe vorhanden sind oder sich bereits abzeichnen. Als Beurteilungsgrundlage für die 

Ausweisung eines Sanierungsgebietes sind „Vorbereitende Untersuchung“ (VU) gemäß § 141 

BauGB durchzuführen. Dabei sollen alle Aspekte erfasst und hinsichtlich des Sanierungsbe-

darfs bewertet werden, die für eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Ortsentwicklung 

von Bedeutung sind. Zudem müssen die Ziele der übergeordneten Sanierungsmaßnahme so-

wie zu deren Umsetzung erforderlichen Maßnahmen und Kosten benannt werden. 

Apfeldorf wird seitens des Landesentwicklungsprogramm als „Teilraum mit besonderem Hand-

lungsbedarf“ hinsichtlich der wirtschaftsstrukturellen und sozioökonomischen Entwicklungsfä-

higkeit gesehen (vgl. ÜISEK 2019, S. 19). Diese Tatsache ist ein weiterer Anlass für Apfeldorf, 

um im Rahmen der Städtebauförderung funktionale und räumliche Mängel zu beheben und 

absehbare Fehlentwicklungen abwenden zu können. 

2. Ausgangssituation und Grundlagen 

Herangehensweise und Untersuchungsziel 

Die inhaltliche Betrachtung in der Vorbereitenden Untersuchung (VU) für die Gemeinde Apfel-

dorf orientiert sich im Wesentlichen an den Aussagen und Erkenntnissen des ÜISEKs. Diese 

Darstellungen beruhen auf der Erhebung die bereits einige Jahre zurück liegt. Daher wurden 

die Inhalte mittels einer erneuten Ortsbegehung überprüft und in den erforderlichen Themen-

feldern, wie beispielsweise dem Gebäudezustand und der -nutzung, vertiefend untersucht. Im 

Ergebnis können nun die vorhandenen städtebaulichen Mängel und Missstände als Grundlage 

der Sanierungsziele und daraus abgeleiteten Maßnahmen benannt werden.   

 

 

 

 

ÜISEK

2019

Erhebung vor Ort 
und 

Bestandsanalyse 

Ziele, 
Handlungsfelder 
und Maßnahmen

Vorbereitende Untersuchungen 
(VU) 
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Teilräumliche Vertiefung des ÜISEKs 

Im inhaltlich sehr umfangreichen ÜISEK werden zum einen die überörtlichen strukturellen, na-

turräumlichen und planerischen Gegebenheiten dargestellt und zum anderen eine genauere 

Betrachtung der einzelnen Ortskerne hinsichtlich den demographischen, verkehrlichen und 

sozioökonomischen Strukturen und Entwicklungen durchgeführt. Daran anknüpfend werden 

erste Entwicklungsbedarfe aufgrund von festgestellten städtebaulichen, gestalterischen und 

funktionalen Mängeln und Missständen aufgezeigt.  

Die VU greift die Themenfelder, Aussagen und Erkenntnisse des ÜISEK auf und aktualisiert 

sowie konkretisiert diese. Daher werden diese, soweit erforderlich, nachrichtlich in den vorlie-

genden Bericht mit aufgenommen und um die neuen, aktualisierten Untersuchungsergebnisse 

ergänzt. Folgende Themenbereiche wurden im Rahmen der Ortsbegehung überprüft und 

durch neuere Beobachtungen ergänzt: 

• Gebäudezustand und Nutzung 

• Ortsbild und Freiraumgestaltung 

• Versorgungssituation 

• Verkehr, Mobilität und Erschließung 

• Umwelt und Erneuerbare Energien 

• Abgrenzung Untersuchungsgebiet 

Neben einer allgemeinen Erfassung des Gebäudezustandes und der Nutzungsstruktur werden 

auch die räumlichen und funktionalen Strukturen sowie die „wichtigen öffentlichen Bereiche“ 

in den Ortsteilen untersucht. Auch die Gegebenheiten der Grün- und Freiraumgestaltung mit 

den vorhandenen Entwicklungspotentialen werden dargestellt.  

Auf dieser Datengrundlage werden die Sanierungserfordernisse und Entwicklungsbedarfe für 

Apfeldorf ermittelt, sowie Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen festgelegt.   

3. Untersuchungsgebiet  

Lage und Ortscharakter 

Die Gemeinde Apfeldorf liegt etwa 20 km südlich von Landsberg am Lech und rund 15 Kilo-

meter Süd-Westlich vom Ammersee in einer sehr reizvollen Alpenvorlandschaft und grenzt 

direkt an die Hangkante des Lechs, der sich an dieser Stelle sehr breit ausdehnt. Mit seinen 

rund 1.200 Einwohnern ist Apfeldorf 

ein zunehmend beliebter Wohnort, der 

nicht nur durch seine naturräumliche 

Lage eine hohe Lebensqualität bietet. 

Auch die vorhandenen Gemein-

schaftseinrichtungen und die örtliche 

Lebensmittelgrundversorgung, sowie 

die aufgelockerte, mit Grünflächen 

durchzogene Bebauungsstruktur tra-

gen zur Attraktivität des Ortes bei.  

 

 

 

 
Aussichtspunkt „Lechblick“ 



7 
 

 

Grundstrukturen 

Der in den letzten Jahrzehnten stark vorangeschrittene Strukturwandel in der Landwirtschaft 

ist bei den vielen, teilweise bereits umgenutzten, ansonsten auch mit Leerständen geprägten 

Gebäudeeinheiten von Hofstellen noch deutlich sichtbar. Insbesondere der Ortsteil Oberapfel-

dorf ist stark von dieser Entwicklung gekennzeichnet. Im historischen, verwinkelten Ortsbe-

reich von Oberapfeldorf sind fast ausschließlich Bauernhäuser, mit Austragshäusern und Wirt-

schaftsgebäuden vorhanden. Die nach Südosten hin anschließenden neueren Siedlungsbe-

reiche grenzen sich davon in gestalteri-

scher aber auch struktureller Hinsicht 

stark ab. Der Ortskern von Unterapfel-

dorf hingegen ist auch noch als solcher 

erkennbar und stellt mit einer Bäckerei, 

einem Lebensmittelladen und einer 

Gastronomie eine gewisse Grundversor-

gung dar. Nachstehende Karte (Abbil-

dung 2) zeigt das Untersuchungsgebiet. 

Die Abgrenzung entspricht mit einer ge-

ringen Anpassung, nach einer Ortsein-

sicht durch die Gemeinde, dem Vor-

schlag im ÜISEK (vgl. S. 247). Straße nach Oberapfeldorf  

Abbildung 1: Lage von Apfeldorf 
Quelle: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2022 
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4. Bestandsanalyse und 
Abgleich mit ÜISEK 

Die Darstellung der vorhandenen 

städtebaulichen, räumlichen, ge-

stalterischen und funktionalen Ge-

gebenheiten basiert auf den 

grundlegenden Erkenntnissen, die 

im ÜISEK vom Dürsch Institut, 

München (2019) beschrieben sind 

(s. Abbildung 3) und der erfolgten 

eigenen Ortseinsicht mit Be-

standsaufnahme im Februar 2022. 

Die Unterkapitel gliedern sich the-

matisch entsprechend den ermit-

telten Untersuchungsschwerpunk-

ten und geben letztlich auch die 

Handlungsbereiche für die Ortssa-

nierung vor. 

Abbildung 2: Untersuchungsgebiet Apfeldorf 

Abbildung 3: Bestand und Potentiale Erhebung ÜISEK 2019 

Quelle: ÜISEK 2019, S. 154 
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4.1 Gebäudezustand und Nutzungen 

Gebäudezustand 

Die Bewertung des Gebäudezustandes erfolgt in drei Kategorien „mittel“, „schlecht“ und „gut“ 

und basiert auf dem äußerlich sichtbaren Zustand und Erscheinungsbild. Das Gebäudeinnere 

oder die haustechnische Ausstattung wurden nicht beurteilt. Gebäude der Kategorie „gut“ wei-

sen keinen nennenswerten Sanierungsbedarf auf. Die der Kategorie „mittel“ haben einen ge-

ringen bis mittleren Sanierungsbedarf und die von „schlecht“ haben erhebliche bauliche Män-

gel und sind stark sanierungsbedürftig. Die Zustandskartierung der Gebäude im Ort ist in der 

Mängelkarte auf Seite 10 dargestellt. 

Die gesamten Ortsteile im Untersuchungsgebiet von Apfeldorf weisen eine durch landwirt-

schaftliche Hofstellen geprägte Gebäudestruktur aus. Neben den Wohn- und Wirtschaftsein-

heiten gibt es häufig noch separate Wirtschaftsgebäude (Scheune, Stall) oder Austragshäuser, 

die zu einem späteren Zeitpunkt ergänzend zu den historischen Hofstellen errichtet wurden.   

 

 

Der Gesamteindruck zur Bebauung 

in Apfeldorf ist geprägt von einem 

sehr unterschiedlichen äußeren Zu-

stand der einzelnen Gebäude. Ent-

lang der drei Straßen, die in den 

Ortskern zum Kirchplatz führen 

(Flösserstraße, Hauptstraße, Kin-

sauer Str.) sind viele Hofstellen vor-

handen, die teilweise komplett sa-

nierte Gebäudeteile aufweisen (oft-

mals die Wohnteile), aber es finden 

sich auch viele Gebäudeteile (oft-

mals die Wirtschaftsteile), die in ei-

nem schlechten Bauzustand sind, 

nicht mehr entsprechend der ur-

sprünglichen Nutzung verwendet 

werden oder gar leer stehen.  

Typische Gebäude von Hofstellen in Apfeldorf 

Neubau Wohnhaus neben ehemaligem Stall und Scheune  
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Insgesamt wurden 52 Gebäude erfasst, die einen mittleren bis hohen Sanierungsbedarf auf-

weisen. 28 Gebäude oder Gebäudeteile sind in einem schlechten Zustand und weisen starke 

Mängel in Form von baulichen Schäden oder deutlichen Instandhaltungsrückständen an der 

Außenhülle (Fassade und Dach) auf. Die restlichen 24 erfassten Gebäude sind äußerlich in 

einem Zustand mit mittleren oder leichten Mängeln, bedürfen aber perspektivisch Maßnahmen 

zur Erneuerung.  

Der Vergleich mit den Zahlen die im ÜISEK genannt sind, zeigt, dass damals nur 27 Gebäude 

mit Sanierungsbedarf erhoben wurden (vgl. ÜISEK 2019, S. 118), der gesamte Zustand der 

Bebauung sich demnach verschlechtert hätte. Diese Entwicklung ist in Anbetracht der erkenn-

bar durchgeführten Erneuerungsmaßnahmen und den laufenden Sanierungstätigkeiten nicht 

plausibel. Es kann eher von einer Verbesserung der Bausubstanz in den vergangenen Jahren 

ausgegangen werden. Daher wird von einer tiefergehenden Bewertung der Veränderung ge-

genüber der Erhebung im ÜISEK im Bereich des Gebäudezustandes abgesehen. Die Vielzahl 

der erfassten Gebäude mit mittlerem oder hohem Sanierungsbedarf ist insbesondere hinsicht-

lich einer Aufwertung des Ortsbildes von Bedeutung. 

Einen baulichen und funktionalen Missstand stellt die Mehrzweckhalle dar. Das Gebäude ist 

hinsichtlich Ausstattung und Haustechnik abgewirtschaftet. Die energetische, sowie gestalte-

rische Qualität entsprechen nicht mehr den derzeitigen Anforderungen an ein öffentliches Ge-

bäude für Gemeinbedarfseinrichtungen. Die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes zu ei-

nem Dorfgemeinschaftshaus ist in Planung und wurde bereits als Maßnahme in der Städte-

bauförderung bewilligt.  

Gebäudenutzung 

Ein Großteil der landwirtschaftlichen Hofstellen wird nicht mehr für die Landwirtschaft im 

Haupterwerb genutzt. Bei den erfassten Gebäuden sind nur wenige aktive Landwirtschaftsbe-

triebe enthalten. Die anderen Gebäude werden Großteils zu Wohnzwecken genutzt oder die-

nen als Abstell- und Lagerfläche. Insgesamt wurden 11 leerstehende Gebäude und 13 Häuser 

mit Teilleerstand ermittelt. Fast alle dieser nicht oder mindergenutzten Flächen betreffen die 

ehemaligen Hofstellen, nur 4 Leerstände waren bei den reinen Wohngebäuden festzustellen. 

Davon ausgehend kann ein großes Nachverdichtungspotential durch die Umnutzung und Wie-

dernutzbarmachung leerstehender oder mindergenutzter Gebäudeteile festgestellt werden. 

Insbesondere die großflächigen Hofstellen mit ihren großvolumigen Wirtschaftsgebäuden bie-

ten Raum, der zu Wohnzwecken umgewidmet werden könnte.  

Leerstand in Oberapfeldorf  Wirtschaftsteil ohne Nutzung in Oberapfeldorf  
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Baudenkmäler  

Die 9 Einzelbaudenkmäler (s. 

Karte Seite 10) in Apfeldorf befin-

den sich überwiegend in einem 

guten baulichen Zustand und 

wurden teilweise in jüngerer Ver-

gangenheit saniert. Nur zwei von 

ihnen weisen einen mittleren und 

hohen Sanierungsbedarf auf und 

würden durch eine denkmalge-

rechte Sanierung zur Verbesse-

rung und dem Erhalt des histori-

schen Ortsbildes beitragen. 

 

Erneuerbare Energien 

Der Einsatz von erneuerbaren Energiequellen wie Photovoltaik oder Solarthermie ist nur bei 

wenigen Gebäuden im Untersuchungsgebiet festgestellt worden. Es besteht daher noch ein 

großes Ausbaupotential, das insbesondere auch auf den großen Dachflächen der Wirtschafts-

gebäudeteile realisiert werden könnte. Dies sollte jedoch grundsätzlich nur in Abwägung der 

ortsgestalterischen Ziele geschehen und einer Einzelfallbeurteilung unterzogen werden. 

Leerstand und Brandruine in Oberapfeldorf 

Baudenkmal: Ehemaliger Pfarrhof – heute Rathaus von Apfeldorf 
 

Gebäude mit Photovoltaikanlagen  
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4.2 Ortsbild und Freiraumgestaltung 

Ortsbild 

Apfeldorf wirkt mit seiner zergliederten, teilweise aufgelockerten Siedlungsstruktur deutlich 

kleiner, da die zusammenhängende Bebauung immer wieder, keinem Muster folgend, durch 

Grünzäsuren unterbrochen wird. Besonders der Bereich zwischen Unterapfeldorf, Oberapfel-

dorf und dem nördlichen Siedlungsbereich ist primär durch eine die Straßen einfassende Be-

bauung gekennzeichnet.   

Die beiden historischen Altorte (Unterapfeldorf und Oberapfeldorf) sind noch anhand Ihrer ehe-

maligen Prägung des Ortsbildes und ihrer Funktionen innerhalb der Ortsstruktur ablesbar. In 

Unterapfeldorf sind beispielsweise in unmittelbarer Nähe zur Kirche alle typischen Funktionen 

eines Ortskernes angesiedelt. Ausgehend vom zentral gelegenen, etwas in die Jahre gekom-

menen Kastanienplatz (Kirchplatz) geht es vorbei an der Gaststätte „Goldener Apfel“ zur Bä-

ckerei Wagner, dem Lebensmittelladen (nah & gut) zum „Alten Pfarrhof“ (heute Rathaus). 

Links vorbei an der Gemeindeverwaltung geht der Blick Richtung Westen direkt über den Lech. 

Eine eindrucksvolle Aussicht über die Lechschleife ergibt sich von der vorhandenen Aussichts-

position (Lechblick) an der Hangkante der Lechterrasse in der Kurve der Flösserstraße. Dieser 

Bereich hat eine besondere Wirkung auf das Ortsbild und verleiht dem Ortskern ein einzigar-

tiges Ambiente.  

Auch das Gebäude der ehemaligen Gaststätte Schwaller, welches heute ein Wohnhaus ist, ist 

mit seiner Lage und Gestaltung von ortsbildprägender Bedeutung.  

 

Die Bebauung besteht abgesehen von der Kirche und dem ehemaligen Pfarrhaus (Rathaus) 

überwiegend aus ehemals landwirtschaftlich genutzten Hofstellen, die teilweise zwar durch 

An-, Um- oder Neubauten ergänzt wurden, in ihrem typischen Erscheinungsbild aber noch 

erhalten sind.  

Das Ortsbild und die Freiräume von Oberapfeldorf sind eindeutig durch die fast ausschließlich 

dort angesiedelten Landwirtschaftsbetriebe geprägt. Mit seinen charakteristischen Bauernhäu-

sern und Hofstellen bildet Oberapfeldorf ein in sich ausgeglichenes Ortsgefüge und typisches 

Ortsbild eines durch die Landwirtschaft geprägten Dorfes. Es zeichnet sich dadurch aus, dass 

es sich gut in die teils hügelige Topographie einfügt. Besonderes prägende Merkmale für Ap-

feldorf sind der den Ort umgebende, attraktive Naturraum des Lechs und der daran angren-

zende, überwiegend durch Wiesen und Wäldchen gekennzeichnete Kulturraum. 

Gasstätte Goldener Apfel (derzeit geschlossen) 
 

Blick auf den Kirchplatz von der Hauptstraße 
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Nachverdichtung 

Die vielen Grünbereiche zwischen der Bebauung bieten grundsätzlich ein großes Nachver-

dichtungspotential für die weitere Wohnraumentwicklung. Jedoch ist gerade auch dieser 

Wechsel zwischen Bebauung und Grünflächen ein starkes ortsbildprägendes Merkmal für Ap-

feldorf auch in Bezug der Wohnumfeldqualität und sollte daher weitestgehend erhalten blei-

ben. Dennoch wurden innerhalb der vorhandenen Bebauung einzelne Nachverdichtungsflä-

chen identifiziert, die prioritär genutzt werden sollten. Zudem bieten die vielen Hofstellen mit 

ihren großen Wirtschaftsgebäudeeinheiten noch ein sehr großes Potential zur Entwicklung von 

Wohnraum im Gebäudebestand.   

Freiraumgestaltung 

Die Grün- und Freiraumstruk-

tur ist treffend im ÜISEK be-

schrieben (vgl. ÜISEK 2019, S. 

153). Die öffentlichen Aufent-

haltsflächen gliedern sich um 

den Kirchplatz, das Rathaus, 

die Heilig Geist Kirche und rei-

chen bis zum Aussichtspunkt 

über den Lech. Sie entspre-

chen im Wesentlichen den im 

ÜISEK genannten „wichtigen 

Bereichen des öffentlichen 

Raumes“ (vgl. Abbildung 4).  

Birkländer Straße mit typischen Raumkanten 

der Hofstellen 

Aussichtspunkt „Lechblick“ in Unterapfeldorf 
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Abbildung 4: Wichtige Bereiche des öffentlichen Raums in Unterapfeldorf (Schwarzplan)  
Quelle: ÜISEK 2019, S. 126 

Im Gesamten sind diese Bereiche durch eine angenehme, ortstypische Freiraumgestaltung 

geprägt, die jedoch stellenweise einer gestalterischen und funktionalen Aufwertung und Neu-

ordnung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität bedarf. Zu nennen sind: 

• Der Aussichtspunkt (Lechblick) an der Hangkante der Lechterrasse (Flösserstraße) 

• Die Freiflächen vor der Bäckerei Wagner und der stark versiegelte Bereich zwischen 

Kirchplatz 3 und 4 

• Der Kastanienplatz mit Brunnen und dem leerstehenden landwirtschaftlichen Gebäude 

(Stadel) bietet durch eine Neugestaltung großes Potential für einen attraktiven Begeg-

nungsraum mit hoher Aufenthaltsqualität  

Abgesehen von der Freiraumgestaltung im Ortskern treten ergänzend dazu die vielen Grün-

flächen im Innenbereich des Ortes als locker raumgliedernde Bereiche, ohne auffällige Gestal-

tungselemente, in Erscheinung. Als besondere Merkmale der Freiraumstruktur des inneren 

Bereichs von Apfeldorf sind zum einen die Allee am Kapellenweg und zum anderen der Wech-

sel von Grünfläche und Bebauung entlang von den Verkehrswegen zu nennen.  

Ein weiterer wichtiger öffentlicher Raum als Treffpunkt für das örtliche Gesellschaftsleben ist 

der Bereich um die Mehrzweckhalle, die Sportanlagen und den Kindergarten (Sinkenweg, Wie-

senweg). Die freiraumgestalterische und funktionale Qualität weist jedoch gewisse Mängel auf: 

• Ungestaltete Schotterfläche zwischen Wiesenstraße 12 und 16 

• Unklare Verkehrsführung an der Ecke Sinkenweg/Wiesenweg 

• Mangel an Sitzgelegenheiten 

• Veraltete Spiel- und Sportgeräte 
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In Oberapfeldorf ist der 

Bereich vor der ehema-

ligen Gastwirtschaft 

Georg Kölbl von an-

sprechender Raum-

qualität und lässt an die 

früheren Zeiten mit Be-

trieb der Gaststätte er-

innern.  

Der Erhalt dieses Ortes 

als öffentlicher Begeg-

nungsraum bietet sich 

an und würde identi-

tätsstiftend zum räumli-

chen Wohlempfinden 

positiv beitragen. Die 

sonstigen öffentlichen 

Bereiche sind entspre-

chend den Bedarfen des Verkehrs funktional und gebietstypisch gestaltet. Die stark versiegel-

ten Hofeinfahrten und -flächen sowie die Einfriedungen der straßenseitigen Vorgärten gehen 

fließend in den Straßenraum über oder begrenzen diesen durch einen Zaun, der manchmal 

eine Barrierewirkung entfaltet. Von der ehemaligen Gastwirtschaft aus westwärts Richtung 

Unterapfeldorf geht es zu einem beeindruckenden Aussichtspunkt und von dort auf einer 

schmalen Straße hinab zur Hauptstraße. Diese Wegeverbindung ist für die fußläufige Vernet-

zung von Unterapfeldorf mit Oberapfeldorf besonders wichtig, es mangelt jedoch an einer di-

rekten attraktiven Querung für Fußgänger und Radfahrer und Verbindung zum Sportplatz so-

wie dem zukünftigen Dorfgemeinschaftshaus. 

Öffentliche Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) und Barrierefreiheit 

In weiten Teilen sind die öffentlichen Verkehrsflächen in einem gut nutzbaren Zustand und 

haben eine dörflich geprägte Gestaltqualität, die stellenweise einer funktionalen und gestalte-

rischen Aufwertung bedarf. Abgesehen von den Hauptverkehrsstraßen (Hauptstraße, Kin-

sauer Straße, Flösserstraße) sind die innerörtlichen Verkehrsbereiche in weiten Teilen ohne 

Gehwege ausgestattet. Dies entspricht grundsätzlich dem Charakter und Erscheinungsbild 

von Straßen innerhalb von Dörfern, kann jedoch auch an manchen Stellen zu Problemsituati-

onen zwischen den Verkehrsteilnehmern führen. Das gleiche lässt sich auch hinsichtlich einer 

gesonderten Ausweisung von Querungshilfen oder anderen räumlichen Gestaltungselemen-

ten wie die Markierung von Radwegen in verkehrsreichen Straßenabschnitten feststellen. Eine 

funktionale und gestalterische Aufwertung hinsichtlich dieser Themenfelder sollte daher zu-

künftig bereits bei der Planung von städtebaulichen Maßnahmen im öffentlichen Raum mit 

einbezogen werden. Eine besondere Gefahrensituation wurde im Kreuzungsbereich der 

Hauptstraße mit dem Schelmengraben und dem Sinkweg festgestellt, da dort keine fußgän-

gerfreundliche Querungshilfe vorhanden ist. Dieser Weg führt jedoch zu den wesentlichen öf-

fentlichen Einrichtungen in Apfeldorf (Kita, Mehrzweckhalle und Sportplatz). Die Verbesserung 

dieses Verkehrsbereichs könnte beispielsweise mit einem Kreisverkehr mit entsprechender 

Querungshilfe, der gleichzeitig auch zu einer Verkehrsberuhigung führen würde, erreicht wer-

den. 

Ehemalige Gastwirtschaft Kölbl  
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4.3 Versorgungssituation 

Laut der Landes- und Regionalplanung hat Apfeldorf keine übergeordnete oder herausgeho-

bene Versorgungsfunktion mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs zu erfüllen 

(vgl. ÜISEK 2019, S. 30). Daher lässt sich eine Verbesserung des knappen vorhandenen An-

gebots der Grundversorgung mittels der übergeordneten Planungsziele nicht begründen, son-

dern steht eher im Interesse der Dorfgemeinschaft in Bezug auf die demographische Entwick-

lung. Die Situation der vorhandenen versorgungsrelevanten Betriebe und Einrichtungen ist 

derzeit noch vergleichsweis gut und stellt sich wie folgt dar:  

• Bäckerei Wagner 

• VR-Bank 

• Nah & gut 

• Regionale Direktvermarkter beim Erzeuger 

• Arztpraxis 

• Friseur  

Es gibt jedoch erste Anzeichen, dass sich das Angebot zukünftig weiter verringern wird. Zur 

Verbesserung der Angebotssituation ist der Aufbau von Lebensmittelboxen (Lechtalboxen) mit 

Produkten von regionalen Erzeugern vorgesehen. Auch bestehen Überlegungen, ein Angebot 

für eine mobile Schlachtbox aufzubauen, damit die Fleischprodukte der örtlichen Landwirte 

direkt am Hof hergestellt werden können. Zwar verfügt die Gemeinde über einen öffentlichen 

Schlachtraum, dieser ist jedoch erneuerungsbedürftig und könnte daher für die Stärkung der 

örtlichen Erzeugung wieder aufgewertet werden.  

 

Wichtiger Kreuzungsbereich Hauptstraße, Schelmengraben und Sinkweg  

Bäckerei Wagner Lebensmittelladen Nah & gut 
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Das äußerst knappe Angebot der Grund-

versorgung hat sich im Vergleich zur Er-

hebung im ÜISEK (vgl. ÜISEK 2019, S. 

57) noch weiter reduziert. Derzeit gibt es 

keine Gastronomie mehr in Apfeldorf. 

Nachdem bereits die Gastwirtschaft 

„Georg Kölbl“ und die Gaststätte „Zur 

Rose“ in Oberapfeldorf den Betrieb einge-

stellt haben, hat zuletzt auch noch der 

Gasthof „Goldener Apfel“ mitten im Orts-

kern von Unterapfeldorf geschlossen. 

Diese Entwicklung stellt insbesondere für 

die zunehmende Anzahl älterer Men-

schen und die Touristen eine Verschlech-

terung der Versorgungssituation dar. Eine Verbesserung ist daher anzustreben und sollte im 

Rahmen von kreativen Lösungsansätzen ggf. mit kommunalen Partnern erzielt werden.  

Neben den Betrieben der Grundversorgung gibt es im gewerblichen Bereich eine ganze Reihe 

an Unternehmen, der Großteil im Handwerksbereich (Schreinerei, Zimmerei, Friseur, KfZ-Be-

trieb, Bauunternehmen). Innerhalb des Untersuchungsgebietes gibt es jedoch keine Erweite-

rungsflächen für Gewerbebetriebe. Daher sollte mit Blick auf zukünftige Flächenbedarfe der 

ansässigen Betriebe an anderer Stelle im Gemeindegebiet die Entwicklung von Gewerbeflä-

chen untersucht und nach Möglichkeit umgesetzt werden.  

Soziale Infrastruktur und Angebote 

Die ansässigen sozialen Einrichtungen und Angebote decken folgende Bereiche ab (vgl. ÜI-

SEK 2019, S. 32 ff.): 

- Mehrzweckhalle (in Sanierung und Erweiterung) 

- Kindergarten und Kita (Lechstrolche Apfeldorf) 

- Grundschule (Gemeinsam mit Kinsau) weiterführende Schulen außerhalb der Ge-

meinde 

- Sport- und Kulturvereine 

- Veranstaltungen und Kurse der nächstgelegenen Volkshochschulen Schongau, Dies-

sen und Peißenberg 

Einrichtungen für Senioren zum Wohnen und zur Pflege sind in Apfeldorf keine vorhanden.  

Mehrzweckhalle und Sportanlage 

Die Notwendigkeit für eine Erneuerung und Aufwertung wurde insbesondere beim Sportplatz 

und der Mehrzweckhalle festgestellt. Seit mehreren Jahren besteht ein Bedarf an zusätzlichen 

Räumlichkeiten für Gemeinschaftsnutzungen, der durch eine bereits in Planung und Umset-

zung befindliche Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle gedeckt werden soll. Das 

Konzept sieht eine Weiterentwicklung zum Dorfgemeinschaftshaus vor, was bedeutet, dass 

im Gebäude zukünftig viel Raum für die lokalen Sport-, Kultur- und Kunstvereine sowie Ver-

anstaltungen vorhanden sein wird. Die Sanierung, Erweiterung und Entwicklung zum Dorfge-

meinschaftshaus wird von der Städtebauförderung unterstützt.  

Gaststätte Goldener Apfel  
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Im Kontext dieser Baumaßnahme soll auch das Umfeld mit Frei- und Sportanlagen einer neuen 

und modernen Gestaltung sowie weiteren Nutzung zugeführt werden. Eine Erweiterung der 

sportlichen Anlagen ist ebenfalls denkbar, um das Sportangebot langfristig erhalten und stär-

ken zu können. Der dafür benötigte Flächenbedarf kann ersten Planungen zufolge nicht über 

die bereits zu sportlichen Zwecken genutzten Bereiche gedeckt werden. Daher besteht die 

Absicht, die Grenze für das Sanierungsgebiet etwas nach Süden hin zu verschieben, um Zu-

griff auf die dortigen Grünflächen zu erhalten und die Realisierung des Vorhabens zu sichern.  

4.4 Verkehr und Mobilität 

Verkehrsachsen / Erreichbarkeit 

Von Apfeldorf erreicht man über die Staatstraße St2055 Richtung Westen hin nach ca. 5 km 

die B17 und Richtung Osten folgt nach ebenfalls rund 5 km der nächste Ort Rott. Richtung 

Norden geht es auf der Flösserstraße und dem anschließenden Straßenabschnitt zum Rau-

henlechsberg über Apfeldorfhausen ebenfalls nach Rott oder die Gemeinde Reichling. Auf der 

nach Süden verlaufenden Straße ist etwa nach 15 km Schongau zu erreichen. Apfeldorf ist 

demnach von verkehrstechnisch mit den Nachbargemeinden gut vernetzt, wenn auch die 

Fahrzeiten mit dem Auto bis zur nächsten Stadt (Schongau) bei ca. 15 Minuten liegen. 

Innerörtliche Verkehrssituation  

Abgesehen von diesen durch den Ortskern verlaufenden Hauptverkehrsstraßen sind die in-

nerörtlichen Verkehrswege durchwegs schmale, sich teils zwischen den Häusern hindurch-

schlängelnde, Straßen geprägt. Der Verkehr lässt sich innerhalb des Ortes überwiegend auf 

den Ziel- und Quellverkehr zurückführen. Der überörtliche Durchgangsverkehr scheint keine 

Belastung darzustellen. Der Bedarf an öffentlichen Parkflächen im Ortskern ist daher sehr ge-

ring. Auch trotz des hohen touristischen Wertes aufgrund der Lage von Apfeldorf ist kein be-

deutendes Verkehrsgeschehen auf die Gäste im Ort zurückzuführen. Eine potentielle Gefah-

renstelle befindet sich in dem innerörtlich stark genutzten Kreuzungsbereich von Hauptstraße, 

Schelmengraben und Sinkweg.  

Mehrzweckhalle am Sportplatz, nach Sanierung und Erweiterung zukünftiges Dorfgemeinschaftshaus  
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Mobilität 

Die ÖPNV Anbindung von und nach Apfeldorf in die nächsten Städte ist sehr eingeschränkt. 

Beispielsweise fährt nach Schongau montags bis freitags nur zweimal täglich ein Bus hin und 

zurück. Nach Landsberg gibt es nur eine durchgehende Verbindung; bei den zwei weiteren 

Fahrten ist ein Umstieg erforderlich, der die Fahrtzeit jedoch erheblich verlängert. Nach Dießen 

am Ammersee gibt es ebenfalls nur eine durchgehende Busverbindung, diese reicht jedoch 

nicht bis zum nächsten Nahverkehrsknotenpunkt, dem Bahnhof. Ein ergänzendes Mobilitäts-

angebot im Rahmen eines öffentlichen Personen Nahverkehrs existiert seit der Beteiligung 

von Apfeldorf beim Anrufsammeltaxi (AST) des Landkreises Landsberg am Lech. Damit wird 

der Bus-Fahrplan erweitert, da in den Zwischenzeiten, wo keine durchgehende Busverbindung 

verfügbar ist, mit dem AST gewisse Routen abdeckt werden. Es hat einen eigenen Fahrplan, 

muss jedoch bei Bedarf vorab bestellt werden. Damit wird der Weg bis zur nächsten verfüg-

baren Busverbindung überbrückt und das ÖPNV-Angebot deutlich erweitert. Die Preise für das 

AST entsprechen in etwa denen des Bustarifs. 

Fußgänger- und Radverkehr 

Abseits der ortsdurchquerenden Straßen gibt es kaum Fußgängerwege, die vorhandenen wei-

sen streckenweise Lücken auf und sind stellenweise erneuerungsbedürftig, erfüllen jedoch 

überwiegend noch ihren Zweck. Radwege fehlen im Bereich des Untersuchungsgebietes 

gänzlich. Auch an weiteren infrastrukturellen Angeboten für den Radverkehr wie Radständer 

oder eine Reparaturstation mangelt es im Ortskern. Vor dem Hintergrund der touristisch sehr 

attraktiven Lage von Apfeldorf und dem zunehmenden Radtourismus sind diese Themen und 

die Vernetzung der Fuß- und Radwege mit den umliegenden Kommunen von wachsender 

Bedeutung.  

Die überörtliche Anbindung zu den umliegenden Ortschaften zu Fuß und mit dem Fahrrad 

bedarf ebenso einer Verbesserung. Insbesondere attraktive Wegeverbindungen abseits der 

Hauptverkehrsstraßen sind nicht in ausreichendem Maße vorhanden. 

Der Kirchweg tritt als Fuß- und Radwegeverbindung von Unterapfeldorf nach Oberapfeldorf 

besonders in Erscheinung und ist in seiner Funktion von großem Wert. Zudem gelangt man 

über den Kirchweg zur Haldenkapelle, deren Umfeld bisher keine besondere Gestaltqualität 

aufweist, jedoch zusammen mit dem nebenliegenden Weiher ein beachtliches Potential zur 

Schaffung eines attraktiven öffentlichen Raums eröffnet. 

 

4.5 Anpassung der Gebietsabgrenzung  

Die Erkenntnisse aus der Ortsbegehung sprechen für die Anpassung des Untersuchungsge-

bietes an zwei Bereichen, vor endgültiger Festlegung des Sanierungsgebietes. Zum einen soll 

südlich der Sportplatzanlage und der Mehrzweckhalle eine Grünfläche in das Sanierungsge-

biet mit aufgenommen werden um die dort geplante Erweiterung des Sportplatzes zu ermög-

lichen. Daran anschließend sollen Flächen zwischen dem Sinkweg und der Hauptstraße für 

den Bau einer Wegeverbindung sowie weitere Einrichtungen des Gemeinwesens (möglicher-

weise Kindergarten und Feuerwehrhaus) in den Gebietsumgriff hinzugefügt werden. Unab-

hängig davon sollen die Flächen langfristig für Nutzungen des Gemeinbedarfs zur Verfügung 

stehen. Die vorgesehenen Anpassungen des Gebietsumgriffs sind im Plan auf folgender Seite 

dargestellt.   
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Vorbereitende Untersuchung 
Gemeinde Apfeldorf

Lageplan Gebietsabgrenzung  

Maßstab 1 : 5.000     

Untersuchungsgebiet überörtliches ISEK

Vorschlag hinzukommender Gebiete

Vorschlag Sanierungsgebiet "Ortskern Apfeldorf"
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5. Stärken-Schwächen-Analyse  

Die genaue Betrachtung der Inhalte und Gegebenheiten der Bestandserhebung ermöglicht die 

in folgender Tabelle dargestellte Bewertung der Stärken/Chancen und Schwächen/Risiken, 

die für die zukünftige Ortsentwicklung von Apfeldorf eine Orientierung geben soll und die 

Grundlage für die Erarbeitung der Sanierungsziele und Maßnahmen darstellt.  

 

 

Stärken und Chancen Schwächen und Risiken 

• Viele ortsbildprägende Gebäude lassen das 
historische Ortsgefüge erkennen 

• Grundlegende Funktionen des Altorts vor-
handen 

• Erhalt der vorhandenen Nahversorgung mit 
Dingen des täglichen Bedarfs 

• Großes Potential zur funktionalen und gestal-
terischen Stärkung der Ortsmitte 

• Breites Angebot an Sport- und Unterhal-
tungsangeboten 

• Aufwertung der Mehrzweckhallte stärkt die 
Dorfgemeinschaft und schafft weitere Räume 
zum Austausch und zur Begegnung 

• Verbesserung öffentlicher sozialer Begeg-
nungsräume innerhalb des Untersuchungs-
gebietes im Bereich des Sportplatzes und der 
Mehrzweckhallte 

• Möglichkeit der Schaffung generationenüber-
greifender Wohnformen zur Stärkung der 
Dorfgemeinschaft 

• Potentiale zum Ausbau und der Aufwertung 
von fußläufigen Wegeverbindungen 

• Aufgrund der Lage noch im Einzugsbereich 
von München mit entsprechender Wohn-
raumnachfrage 

• Trotz gewisser Entfernung zu städtischen 
Räumen gibt es eine verkehrsgünstige An-
bindung nach Landsberg und Schongau 
(B17), Augsburg und München (A96) 

• Umgeben von einem äußerst attraktiven Na-
tur- und Landschaftsraum und direkt am Lech 
gelegen 

• Sehr ausgeprägte Grünstrukturen im gesam-
ten Ort enthalten  

• Einige Nachverdichtungspotentiale für 
Wohnraum im Innenbereich vorhanden 

• Anhaltendes Bevölkerungswachstum 

• Verlust der vorhanden Grundversorgung 

• Mangelnde Sanierungstätigkeiten können 
sich negativ auf das Ortsbild auswirken 

• Zunahme von Leerständen und Sanierungs-
stau 

• Mangelnde Gestaltkraft der Ortsmitte ent-
lang der Hauptverkehrsachsen (Haupt-
straße, Flösserstraße 

• Unzureichende Integration/Berücksichti-
gung des an die Ortsmitte angrenzenden 
Lechs 

• Innerörtliche Leerstände, un- und unterge-
nutzte Gebäudeteile von ehemaligen Hof-
stellen 

• Unzureichende Angebote für Familien 
(Spielplätze, etc.) 

• Siedlungsentwicklung der letzten 20 Jahre 
führt zum Verlust der Wohnfunktion in der 
Ortsmitte  

• Erneuerungsbedarf der Sportanlagen im 
südlichen Bereich des Untersuchungsgebie-
tes 

• Gefahr von ortsbildstörenden Bauaktivitäten 
von Bauträgern 
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Vorbereitende Untersuchung 
Gemeinde Apfeldorf

Stärken und Chancen

Maßstab  1 : 5000

Talwäldchen

Allee

Teich

Sportanlagen

Kapelle

Ortsmitte

Lech

Aussichtspunkt

Aussichtspunkt

Historische Ortsmitte und Platz an der Kapelle
mit Aufwertungspotential

bestehende Sportsanlagen mit 
Aufwertungspotential

Innerörtliche bzw. ortsnahe Flächen-
potentiale zur baulichen Nachverdichtung

bestehende Aussichtspunkte 
mit Aufwertungspotential

bestehende großzügige innerörtliche 
Grünzüge am Dorfweiher, am Talwäldchen 
und am Aussichtspunkt

bestehende Fußwegeverbindung
zum Ausbau im Talwäldchen

Bestehende Allee 
mit Aufwertungspotential
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Anhand der oben dargestellten Stärken und Schwächen zeigt sich, dass Apfeldorf im Gesam-

ten ein hohes Entwicklungspotential und damit eine gute Ausgangsbasis für eine zukunftssi-

chere Entwicklung des Ortes hat. Die vielen positiven Aspekte in der linken Spalte verdeutli-

chen das große Entwicklungspotential. Dennoch sind die rechts dargestellten Schwächen 

ernst zu nehmen und bei der Erarbeitung von praxistauglichen Handlungsfeldern, Zielen und 

Maßnahmen zu berücksichtigen. Neben dem beachtlichen Sanierungsbedarf des Baubestan-

des gibt es auch funktionale und gestalterische Themenbereiche wie die eingeschränkte 

Grundversorgungssitu-

ation oder die teilweise 

mangelhafte Freiraum-

qualität in den zentralen 

Ortsbereichen, die in 

die zukünftige Strategie 

der städtebaulichen 

Ortsentwicklung einflie-

ßen sollten. Die Ent-

wicklungsvorschläge 

aus dem ÜISEK (vgl. 

ÜISEK 2019, S. 156 f.) 

passen großteils wei-

terhin zu den örtlichen 

Gegebenheiten und 

fließen in Handlungsfel-

der und Sanierungs-

ziele im folgenden Ka-

pitel mit ein. 

 

 

 

 

Abbildung 5: Maßnahmenvorschläge ÜISEK 
Quelle: ÜISEK 2019, S. 156 f. 
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6. Handlungsfelder und Sanierungsziele 

In den folgenden Abschnitten werden aus der vorhergehenden Analyse Handlungsfelder und 

dazu passende Sanierungsziele erarbeitet. Die Auswahl der Handlungsfelder erfolgt auf Basis 

der schwerpunktmäßigen Entwicklungsbedarfe. Die Darstellung erfolgt so, dass Bauvorhaben 

und Projekte hinsichtlich ihrer Zielsetzung praxisbezogen mit den Sanierungs- und Entwick-

lungszielen abgeglichen werden können. Somit kann die vorliegende Vorbereitende Untersu-

chung auch als grober Leitfaden bei der Klärung von städtebaulichen Fragestellungen dienen. 

Die konkreten Maßnahmen für die Umsetzung der in den Handlungsfeldern aufgestellten Sa-

nierungsziele werden in Kapitel 8 dargestellt.  

Zur Nachvollziehbarkeit und praktischen Anwendung werden im Folgenden die zu den Hand-

lungsfeldern passenden Sanierungsziele aufgeführt. Aufgrund der inhaltlichen Schnittmengen 

der Sanierungsziele werden einige von ihnen in mehreren Handlungsfeldern genannt.  

Die Aufzählung der Sanierungsziele ist nicht abschließend und bezieht sich auf die aktu-
elle Situation und Entwicklungsbedarfe. Es wird empfohlen, die Sanierungsziele in regel-
mäßigen Abständen zu überprüfen und bedarfsorientiert zu ergänzen oder anzupassen. 
Damit die Ziele Gültigkeit erlangen, müssen Sie durch den Gemeinderat gebilligt werden. 

 

6.1 Stärkung des Ortskerns von Unterapfeldorf 

Der Ortskern von Apfeldorf kann 

durch gestalterische, bauliche 

und funktionale Elemente wie öf-

fentliche Toiletten, Sitzgelegen-

heiten oder Grünkonzepte in sei-

ner Strahlkraft und Wahrneh-

mung gestärkt werden. Zur Bele-

bung des Ortskernes können 

auch Veranstaltungen, Märkte 

und Feste beitragen.  Neben der 

Aufwertung und Inszenierung der 

öffentlichen Bereiche um den 

Kirchplatz und den Kastanien-

platz durch eine ansprechende Freiraumgestaltung mit Grünbereichen und Sitzgelegenheiten 

sowie entsprechender Beleuchtung sollte insbesondere auch der Aussichtspunkt über dem 

Lech in seiner Gestaltungs- und Funktionskraft verbessert werden. Die Bereiche des ehema-

ligen Friedhofs und der Freiraum vor dem Rathaus sollten in die Planungen mit einbezogen 

werden (s. Abbildung 6). Eine parkähnliche Gestaltung wäre hier denkbar. Zudem ist der Lech 

Abbildung 6: Bereich für die Neugestaltung der Ortsmitte 
Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische 

Vermessungsverwaltung 2022 

Eindrücke der Ortsmitte und dem Lechausblick  
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bisher nicht von der Ortsmitte aus zugänglich. Dieser wertvolle Naturraum sollte daher in Ab-

stimmung mit dem Naturschutz für die Menschen durch einen attraktiv gestalteten Zugang 

erlebbarer gemacht werden. Die Maßnahmen sollten im Kern das Ziel verfolgen, das räumliche 

Wohlbefinden für die Menschen zu steigern, damit die Ortsmitte zu einem beliebten und le-

bendigen Treffpunkt für die Bürgerschaft werden kann. Als Folgen könnten sich dann ggf. auch 

weitere gewerbliche Angebote und Nutzungen in der Ortsmitte etablieren. Grundsätzlich sollte 

die Entwicklung bedarfsorientiert erfolgen und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger 

des Ortes mittels einer Umfrage oder Teilnahmeveranstaltung frühzeitig berücksichtigt wer-

den. 

 

Sanierungsziele im Handlungsfeld „Stärkung des Ortskerns“ 

• Funktionale und freiraumgestalterische Aufwertung der öffentlichen Bereiche im 
Ortskern um den Kirchplatz, Kastanienplatz (unter Einbeziehung des Anwesens 
„Storhas-Stadel“ neben dem Kastanienplatz), ehemaliger Friedhof und Vorplatz Rat-
haus 

• Schaffung einer attraktiven Ortsmitte mit hoher Aufenthaltsqualität mit Einbeziehung 
des Verbindungsbereiches bis zum Lechblick 

• Erhalt und Aufwertung des Kirchwegs zur Stärkung der fußläufigen Erreichbarkeit 
der Ortsmitte vom Ortsteil Oberapfeldorf  

• Erhalt und Ausbau vorhandener Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen  

• Gestalterische und funktionale Aufwertung des Aussichtspunktes „Lechblicks“ als at-
traktiven, ortskernnahen Aufenthaltsort 

• Schaffung eines Zugangs zum Lech als Naherholungsbereich und Integration von 
Lech und Ortsmitte 

• Verbesserung der Situation für Fußgänger und Radfahrer (Parkplätze, Abgrenzung) 

 

 

6.2 Wachstum durch Nachverdichtung und Erneuerung im Innenbereich 

Um die andauernde Wohnraumnachfrage im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Ent-

wicklung bedienen zu können, sollten primär Projekte im Innenbereich auf augenscheinlichen 

„Baulücken“ und im un- oder untergenutzten Gebäudebestand realisiert werden.  

 

Grünflächen im Innenbereich zur Nachverdichtung  
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Unter den ermittelten und kartierten Innenentwicklungspotentialen zur Nachverdichtung (un- 

und untergenutzten Flächen, Leerstände, mindergenutzte Gebäudeteile, Grünflächen im Zu-

sammenhang bebauter Ortsteile) sind die allermeisten im Privatbesitz. Die Verfügbarkeit ist 

daher zunächst stark eingeschränkt, sollte dennoch zukünftig bei Vorhaben zur Entwicklung 

von Gewerbe- oder Wohnbauflächen durch einen aktiven Dialog zwischen Verwaltung und 

Bürgerschaft verbessert werden. Durch ein kommunales Förderprogramm, ergänzt um eine 

baufachliche Sanierungsberatung, können für private Eigentümer Anreize und Hilfestellungen 

zur Sanierung oder Reaktivierung von Leerständen und brachliegenden Flächen gegeben wer-

den. Der auf diesem Wege entstehende Wohnraum kann in vielerlei Hinsicht positiv auf die 

Ortsentwicklung wirken: Erhalt und Nutzung des historischen Gebäudebestandes, sparsamer 

Umgang mit Flächen, Stärkung von Orts- und Landschaftsbild. 

Sanierungsziele im Handlungsfeld „Wachstum durch Nachverdichtung und Erneue-
rung im Innenbereich“ 

• Ausbau des Wohnraumangebots im Ortskern durch Umnutzung von untergenutzten 
und leerstehenden Gebäuden und Gebäudeteilen (Scheune, Stall) 

• Weitere bauliche Entwicklung prioritär als Nachverdichtung auf Baulücken und Frei-
flächen im Innenbereich unter Wahrung des historischen Ortsbildes umsetzen 

• Schaffung von Anreizen für private Investitionen zum Erhalt des ortsbildprägenden 
Gebäudebestandes (Fördermittel, Beratung)  

• Freilegung des Weihers und attraktive Gestaltung des Umfeldes mit der Allee ent-
lang des Kapellenweges als Naherholungsraum 

• Erhaltung der Grünflächen zwischen Weiher/Kapellenweg, Kirchweg und Kirchplatz 

6.3 Erhalt des Ortsbildes und der Freiraumstrukturen 

Apfeldorf tritt aufgrund der Lage am Lech und der leicht hügeligen, von landwirtschaftlichen 

Grünflächen und Wäldern geprägten Umgebung besonders einprägsam in Erscheinung.  

Das typische Ortsbild von Apfeldorf entsteht im Wesentlichen durch die vielen ehemalig land-

wirtschaftlich genutzten Hofstellen, die im Ortskern sich willkürlich zwischen trauf- und giebel-

ständiger Lage zur Straße hin abwechseln. Zum Erhalt dieses identitätsstiftenden Merkmals 

(insbesondere in Oberapfeldorf), sollten Sanierungs- und sonstige Baumaßnahmen sich an 

der vorhandenen Gestaltung und städtebaulichen Struktur orientieren. Ebenso sollte zur Be-

hebung der vielen gestalterischen Mängel an Fassaden und Dächern über ein kommunales 

Typische städtebauliche Ansichten in Apfeldorf  
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Förderprogramm finanzielle Anreize zur Unterstützung privater Sanierungsmaßnahmen, ins-

besondere von ortsbildprägenden Gebäuden, gegeben werden.  

Die identitätsstiftenden Bauernhäuser und Hofstellen sollen in ihrem derzeitigen Erschei-

nungsbild erhalten bleiben. Dazu kann ein Gestaltungshandbuch, in dem Möglichkeiten zur 

Sanierung und Gestaltung der vorhandenen Gebäude aufgezeigt werden, einen großen Bei-

trag leisten. Es dient als Orientierungsleitfaden für private Eigentümer und kann somit auch 

zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Wert der vorhandenen Bausubstanz beitragen. 

Auch soll damit die Akzeptanz von aufwendigen und meist mit Mehrkosten verbundenen Sa-

nierungsvorschriften, die sich neben den denkmalschutzrechtlichen Auflagen auch aus den 

örtlichen Gestaltungsvorgaben ergeben können, gesteigert werden.  

 

Sanierungsziele im Handlungsfeld „Erhalt des Ortsbildes und der Freiraumstruktu-
ren“ 

• Schaffung von Anreizen für private Investitionen zum Erhalt des ortsbildprägenden 
Gebäudebestandes (Städtebauförderung, komplementäre Fördergeber, Beratung) 

• Entwicklung eines Gestaltungshandbuchs als Leitfaden zur Förderung der Akzep-
tanz für die regionale Baukultur und qualitätvolle Ortsbildgestaltung  

• Erhalt und Aufwertung des baulichen Ensembles in der Ortsmitte mit Kirche, ehema-
liger Pfarrhof (Rathaus) und den umliegenden Gebäuden und ehemaliger Schule 

• Erhalt und denkmalgerechte Nutzung aller vorhandenen Baudenkmäler 

• Erlebbarmachung des Weihers und attraktive Gestaltung des Umfeldes mit der Allee 
entlang des Kapellenweges als Naherholungsraum 

 

6.4 Stärkung der sozialen Infrastruktur und Gemeinbedarfseinrichtungen 

Die Folgen des demographischen Wandels und die sich veränderten Lebensformen und -ge-

meinschaften spielen eine bedeutende Rolle hinsichtlich der Nachfrage nach öffentlicher und 

sozialer Infrastruktur. In Apfeldorf sind besonders stark die Folgen des Strukturwandels in der 

Landwirtschaft von Bedeutung. Nur wenige der Hofstellen werden noch für die Landwirtschaft 

genutzt. Dadurch haben sich die Wohnverhältnisse und das Zusammenleben der Haushalte 

verändert, so dass andere Bedarfe nach gesellschaftlicher Teilhabe und Betreuungsangebo-

ten, insbesondere für ältere Menschen entstanden sind. Um diese langfristig bedienen zu kön-

nen, sind entsprechende Anpassungen, in den Bereichen altersgerechter Wohnraum, Lebens-

mittelgrundversorgung und Barrierefreiheit dringlich erforderlich. Daher sollen bei der weiteren 

Ortsentwicklung diese Bedarfe berücksichtigt werden und entsprechende Vorhaben, die zur 

Schaffung und dem Erhalt von Angeboten für diese Zielgruppe dienen, besonders unterstützt 

werden. Zu nennen sind hierfür Betreuungseinrichtungen und -angebote, eine ärztliche und 

medizinische Grundversorgung und auch neue Wohnformen wie Mehrgenerationenwohnein-

heiten mit ggf. weiteren Serviceangeboten, durch die eine bessere soziale Vernetzung und bei 

Bedarf auch gegenseitige Hilfestellung ermöglicht wird. 

Die vorhandene Grundversorgung mit Lebensmitteln sollte unbedingt erhalten bleiben, da die 

nächsten Orte (Schongau, Rott, Reichling) ohne Auto nur schwer erreichbar sind, insbeson-

dere mangels Alternativen beim ÖPNV erreichbar sind. Insbesondere für die ältere Bevölke-

rung bedeutet jedoch eine ortsnahe Lebensmittelversorgung zusätzliche Lebensqualität und 

trägt zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge bei. Für den Erhalt der örtlichen 
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Lebensmitteldirektvermarkter sollen diese in die Überlegungen zur Schaffung eines möglichst 

breiten Angebots einbezogen werden und im besten Falle mit dem Laden vor Ort kooperieren. 

 

 

Mit dem zunehmenden Wachstum im Bereich von jungen Familien, soll Apfeldorf auch für 

diese Zielgruppe attraktiver werden. Neben dem Ausbau und der weiteren Integration der vor-

handenen Bildungs- und Sporteinrichtungen in den öffentlichen Raum, sollen auch die Spiel- 

Betreuungs- und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verbessert wer-

den. Dabei sollen Synergiepotentiale bei der Auslastung vorhandener öffentlicher Räumlich-

keiten genutzt werden, z. B. durch die Erhöhung der Nutzungsauslastung durch Alternativan-

gebote während der Schließzeiten einer Einrichtung.  

Entsprechend der vorhandenen funktiona-

len Anordnung in Apfeldorf ist der Ort rund 

um die in Sanierung stehenden Mehr-

zweckhalle gut geeignet, um dort die ge-

wünschten Angebote und Nutzungen aus-

zubauen oder zu etablieren. Insbesondere 

mit der Planung zum Neubau der Mehr-

zweckhalle als Dorfgemeinschaftshaus, 

kann sich hier ein Dorftreffpunkt für Sport, 

Kultur und Freizeit entwickeln. 

Vorplatz Dorfgemeinschaftshaus  
 

Abbildung 7: Entwurf mit Ansichten und Lageplan 
zukünftiges Dorfgemeinschaftshaus 
Quelle: Barbist Architecture 

Dorfgemeinschaftshaus 

 

 

 

 

Gaststätte Goldener Apfel 
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Sanierungsziele im Handlungsfeld „Stärkung der sozialen Infrastruktur und Gemein-
bedarfseinrichtungen“ 

• Förderung von generationenübergreifenden Wohnformen und den dafür geeigneten 
Gebäuden (Mehrgenerationenhaus, Altenwohnheim) mit Berücksichtigung erforder-
licher Folgeeinrichtungen (soziale Dienstleistungen wie Pflegeeinrichtungen, etc.) 

• Ausbau und Erhalt der Lebensmittelgrundversorgung im Ortskern am Kirchplatz un-
ter Einbeziehung der vorhandenen Direktvermarkter 

• Ausbau und Erhalt der vorhandenen Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen 
(Arzt, Bank, Friseur, Bäcker, Nah & Gut) 

• Erhalt der Gaststätte „Goldener Apfel“ und Reaktivierung der Gastwirtschaft Georg 
Kölbl in der Alpenstraße 6 

• Erhalt und funktionale sowie gestalterische Aufwertung des öffentlichen Bereichs am 
Sportplatz und der Mehrzweckhalle (Sinkweg 10)  

• Ausbau der öffentlichen Sportanlagen in folgenden Bereichen (Skaterplatz, Basket-
ballplatz, Beachvolleyball, etc.) für die lokalen Vereine zur Stärkung des Sportange-
bots 

• Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle mit Ausbau der Nutzungsmöglich-
keiten für Gemeinbedarfseinrichtungen zur funktionalen Stärkung im Sinne eines 
Dorfgemeinschaftshauses 

• Erweiterung der vorhandenen sozialen Einrichtungen (Krippe und Kindergarten) und 
Bau eines neuen Feuerwehrstandortes im nahen Umfeld der Mehrzweckhalle, um 
Synergieeffekte (z.B. Parkraumangebot) nutzen zu können 

 

6.5 Verkehr, Mobilität und Barrierefreiheit 

Die Barrierefreiheit in der öffentlichen Infrastruktur (Fußwege, Straßenquerungen) und Gebäu-

den ist als übergeordnetes Thema bei allen Baumaßnahmen mitzudenken. Neben einem 

schwellenfreien Zugang auf die vorhandenen Fußwege, sollten auch sichere Querungshilfen 

über die Hauptverkehrsstraßen (Hauptstraße/ Kinsauer Str., Flösserstraße) hergestellt wer-

den.  

Die Verbesserung und Herstellung von innerörtlichen Rad- und Fußwegen stellen eine bedeu-

tende Aufgabe zur Förderung der Verkehrssicherheit dar. Prioritär sollte die Situation für Fuß-

gänger und Radfahrer an den großen Verkehrsstraßen verbessert werden. Mit Maßnahmen 

zur Entschleunigung des Verkehrs und zur Kennzeichnung der Fahrbahn für den Radverkehr, 

Kreuzung an der Hauptstraße  

 

Hauptstraße mit Blick zum Kirchplatz  
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kann eine deutliche Steigerung der Sicherheit und somit des Wohlbefindens für die beiden 

Verkehrsteilnehmergruppen erreicht werden. 

Die innerörtliche fußläufige Mobi-

lität und Vernetzung ist aufgrund 

des recht unsystematischen 

Ortsgefüges bereits durch die 

vorhandenen Straßen und Fuß-

wege gut möglich. Für die Verbin-

dung zwischen der Ortsmitte und 

Oberapfeldorf bestehen eben-

falls mehrere Wege, die auch teil-

weise abseits der Straßen verlau-

fen und somit eine attraktive 

Raumqualität bieten. Von großer 

Bedeutung ist der Kirchweg, der 

zum einen die kürzeste Verbin-

dung zwischen den zwei Ortsteil-

mitten darstellt und zum anderen 

als reiner Fuß- und Radweg ohne Autoverkehr ist und am Weiher neben der Haldenkapelle 

vorbeiführt. Der Erhalt, Ausbau und die gestalterische Aufwertung dieser Verbindungsachsen 

sollte im Vordergrund von zukünftigen Entwicklungsmaßnahmen in diesem Themenbereich 

stehen, um somit langfristig den innerörtlichen Fußgängerverkehr stärken zu können.  

Vor dem Hintergrund der Mobilitätswende sollten auch 

die Themen E-Mobilität bei Erneuerungsmaßnahmen 

der öffentlichen Infrastruktur mitgedacht werden. In der 

Ortsmitte von Apfeldorf auf dem Kirchplatz und dem 

nahen Umfeld sollte der Bau von weiteren Ladesäulen 

für E-Autos und E-Bikes geprüft und bedarfsgerecht 

umgesetzt werden.  

Für einen ganzheitlichen Ansatz zur Verbesserung der 

Mobilitätsangebote und -wege ist auch die Erreichbar-

keit von Einrichtungen der Grundversorgung von Be-

deutung. Bedarfsorientierte Services zur Sicherstel-

lung der Versorgung aller Bevölkerungsgruppen soll-

ten untersucht und erprobt werden, um gleichwertige 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Innovative und pra-

xistaugliche Lösungsansätze wie beispielsweise ein 

Shuttleservice oder örtliche Versorgungsstationen sollen dabei im Fokus stehen. Eine Koope-

ration mit lokalen Mobilitätsdienstleistern und Direktvermarktern ist dabei anzustreben und 

kann weitere positive Effekte mit Blick auf eine dezentrale, lokale Versorgungsinfrastruktur 

generieren. 

 

Sanierungsziele im Handlungsfeld „Verkehr, Mobilität und Barrierefreiheit“ 

• Funktionale und gestalterische Aufwertung der öffentlichen Hauptverkehrsstraßen, 
Wege und Plätze (Hauptstraße, Kinsauer Str., Flösserstraße, Kirchplatz/Kastanien-
platz) mit dem Ziel eine teilweise barrierefreie Mobilität für Fußgänger und ein ver-
kehrssicheres Radwegenetz zu erreichen 

Kirchweg zur Ortsmitte von Unterapfeldorf  

 

E-Ladesäule in Ortsmitte Unterapfeldorf  
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• Ausbau und Erhalt des Fuß- und Radwegenetzes innerörtlich und zu den benach-
barten Orten (Kinsau, Denklingen, Fuchstal, Reichling, Rott), zur besseren Vernet-
zung und Stärkung der umweltfreundlichen Fortbewegungsarten 

• Verbesserung der Sicherheit für Radfahrer auf den Hauptverkehrsstraßen 

• Entschleunigung des Verkehrs auf der Hauptstraße, Kinsauer Str. insbesondere in 
den Querungsbereichen   

• Schaffung von Querungshilfen in der Hauptstraße für sichere Überquerungsmöglich-
keiten insbesondere in Bereichen mit hoher fußläufiger Frequentierung und großem 
Gefahrenpotential (Bsp. Sinkweg/Schelmengraben) 

• Schaffung und Erhalt von innerörtlichen Wegeverbindungen für Fußgänger und Rad-
fahrer zur besseren Vernetzung und Stärkung der umweltfreundlichen Fortbewe-
gungsarten (direkte Verbindung zwischen Sportplatz und Fußweg am Aussichts-
punkt vorbei zur Alpenstraße beim ehemaligen Gasthof Kölbl) 

 

 

6.6 Klimaschutz, Biodiversität und Energieversorgung 

Apfeldorf ist überwiegend sehr locker bebaut und hat zwischen diesen bebauten Abschnitten 

mit den Wiesenbereichen einen großen Grünflächenanteil, der auch teilweise mit Bäumen und 

Büschen gesäumt ist. Hinsichtlich des ökologischen Wertes sind innerhalb des Untersu-

chungsgebietes besonders erhaltenswert die Wasserfläche an der Haldenkapelle (parallel 

zum Kapellenweg) und der kleine, im Tal liegende Wald in Oberapfeldorf, der als Naherho-

lungsraum mit einem Fußweg erschlossen werden sollte (s. Abbildung 8).  

 

 

Abbildung 8: Bereiche mit hohem ökologischen Naherholungswert 
Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2022 

Weiher und 

Allee zur  

Aufwertung 

Talwäldchen als 

Naherholungsraum 

entwickeln  
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Darüber hinaus besteht großer Handlungsbedarf in der Entsiegelung von Hofflächen und -

einfahrten, die oftmals aus Asphalt, Kies oder Schotter bestehen. Zur Aufwertung dieser Flä-

chen sollten diese abgesehen von den erforderlichen befestigten Flächen entsiegelt und be-

grünt werden. Das würde das Ortsbild aufwerten und die Belange von Klimaschutz und Arten-

vielfalt noch mehr berücksichtigen. Zudem wird damit eine bessere Versickerung des Oberflä-

chenwassers bei Starkregenereignissen erzielt und somit die öffentliche Kanalisation entlastet.  

Öffentliche Straßen, Wege und Platzbereiche sollen zukünftig mit vielfältigen Begrünungsmaß-

nahmen und Bepflanzungen aufgewertet sowie mit baulichen Maßnahmen klimaangepasst 

gestaltet werden. Die Entwicklungsschwerpunkte liegen hierbei insbesondere bei den öffentli-

chen Sport- und Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche (Umfeld Sportplatz, Mehrzweck-

hallte) und der Ortsmitte (Kirchplatz/Kastanienplatz, Lechblick). Neben einer funktionalen Ver-

besserung tragen diese Maßnahmen auch zur Aufwertung des Erscheinungsbildes und der 

Aufenthaltsqualität bei.  

 

Für die Stärkung einer dezentralen Energieversorgung und zur Unterstützung der Energie-

wende ist die Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien und deren Einsatz und Integration 

in die vorhandenen Gebäude und räumlichen Strukturen im Rahmen der Ortsentwicklung von 

großer Wichtigkeit. Es hat sich gezeigt, dass in Apfeldorf in diesem Bereich noch ein enormes 

Ausbaupotential besteht. Die großen Dachflächen der Bauernhäuser und Scheunen sollten 

daher mit Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie besetzt werden (Solarthermie, Photovol-

taik). Auch wäre zu prüfen, inwieweit Micro-Windenergieanlagen ortsbildverträglich zum Ein-

satz kommen können. Beispielsweise haben die in zweiter Reihe gelegenen Häuser weniger 

ortsbildprägende Wirkung und würden sich für solche Maßnahmen grundsätzlich besser eig-

nen.  

 

Schotterparkplatz am Sportplatz  
 

Freianlagen beim zukünftigen  
Dorfgemeinschaftshaus 

Gebäude mit Photovoltaikanlagen in Apfeldorf 
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Sanierungsziele im Handlungsfeld „Klimaschutz, Biodiversität und Energieversor-
gung“ 

• Verbesserung des Mikroklimas und der Lokalökologie durch den Erhalt von innerört-
lichen, unbebauten Grün- und Freiflächen, Entsiegelungsmaßnahmen auf privaten 
und öffentlichen Flächen und die Entwicklung von Blühwiesen 

• Erhalt der Wasserfläche und des Baumbestandes an der Haldenkapelle und Erhalt 
des Waldbereichs in Oberapfeldorf 

• Begrünung der öffentlichen Randbereiche von Straßen und Plätzen mit Pflanzen und 
Bäumen und Entsiegelung von nicht funktional erforderlichen Asphalt- und Schotter-
flächen  

• Ausbau der erneuerbaren Energien (Solar, Photovoltaik, Wind) auf der bestehenden 
Bebauung  

 

7. Sanierungsgebiet Apfeldorf und förmliche Festlegung 

Der Umgriff des im ÜISEK festgelegten Untersuchungsgebiets von Apfeldorf soll in zwei Be-

reichen angepasst werden, damit die ermittelten Sanierungsbedarfe im Rahmen der Durch-

führung der Sanierung umfassend bearbeitet werden können. Mit der Anpassung des Ge-

bietsumgriffs werden die Vorgaben des § 141 BauGB erfüllt. Bereiche ohne bauliche, funktio-

nale und gestalterische Missstände werden herausgenommen, hingegen werden Bereiche in 

denen Mängel und Missstände im Sinne von § 177 BauGB sichtbar waren mit in das Sanie-

rungsgebiet entsprechend der Darstellung im Plan auf Seite 36 mit aufgenommen.  

Abgrenzung des Sanierungsgebietes 

Die Abgrenzung des vorgeschlagenen Sanierungsgebietes erfolgt entsprechend § 142 Abs. 1 

Satz 2 BauGB zweckmäßig und beinhaltet die Grundstücke und Bereiche, welche Mängel und 

Missstände nach § 177 BauGB aufweisen. Zudem ist der Umgriff so gewählt, dass keine zu-

sätzlichen Flächen in das Gebiet einbezogen werden müssen und dass die Sanierung in einem 

angemessenen Zeitraum durchgeführt werden kann. 

Vereinfachtes Sanierungsverfahren  

Es wird vorgeschlagen, die Sanierung im vereinfachten Verfahren nach §142 Abs. 4 BauGB 

durchzuführen. Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (§§ 152 ff BauGB) finden 

dann keine Anwendung. Die Gründe für das vereinfachte Verfahren sind: 

• Es ist keine nennenswerte Bodenwertsteigerung im Sanierungsgebiet zu erwarten  

• Die städtebaulichen Missstände sind über das gesamte, dörflich bebaute Sanierungs-

gebiet verteilt  

• Viele Maßnahmen beziehen sich auf öffentliche Räume und Einrichtungen des Ge-

meinbedarfs  

• Die Durchführung der Sanierung wird voraussichtlich durch das vereinfachte Verfahren 

nicht erschwert 

• Die Regularien des § 144 Abs 1 reichen für die Durchsetzung der vorgenannten Sa-

nierungsziele und zur Durchführung der Sanierung aus 
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Vorbereitende Untersuchung 
Gemeinde Apfeldorf

Lageplan Gebietsabgrenzung  

Maßstab 1 : 5.000     

Vorschlag Sanierungsgebiet "Ortskern Apfeldorf"
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Genehmigungspflichten  

Für die Durchführung der Sanierung wird empfohlen die Genehmigungspflichten nach § 144 

Abs. 1 Satz BauGB anzuwenden. Die Genehmigung nach § 144 Abs. 1 Satz 2 sollte nach § 

144 Abs. 3 BauGB für das gesamte Sanierungsgebiet allgemein erteilt werden. Ein Sanie-

rungsvermerk wird daher gemäß § 143 Abs 2 nicht erforderlich. Die so möglichen Eingriffs- 

und Steuerungsmöglichkeiten (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre) innerhalb des Sanie-

rungsgebietes geben der Gemeinde Apfeldorf ausreichend Handlungsspielraum um die Sa-

nierung den Zielen entsprechend durchführen zu können. 

Bürgerbeteiligung und Trägerbeteiligung  

Die Bürgerbeteiligung nach § 137 BauGB wurde am 30.06.2022 im Rahmen einer öffentlichen 

Informationsveranstaltung durchgeführt. Ein Protokoll zur Veranstaltung ist den Anlagen bei-

gefügt. 

Die Trägerbeteiligung gemäß § 138 erfolgte bereits im Zusammenhang mit der Erarbeitung 

des ÜISEK im Zeitraum vom 22.01.2020 bis zum 27.02.2020. Ein erneutes Beteiligungsver-

fahren wurde nach Rücksprache mit der Förderstelle der Regierung von Oberbayern nicht als 

erforderlich angesehen. Der Beschluss zur Abwägung der Stellungnahmen ist den Anlagen 

beigefügt.  

Rahmenplan  

Die Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen sind im Rahmenplan auf Seite 38 verortet darge-

stellt. Die Umsetzung der dort genannten Maßnahmen sollte das Ziel der künftigen Ortsent-

wicklung von Apfeldorf sein. Der Rahmenplan soll zur Orientierung dienen und ist nicht ab-

schließend, sondern kann im Laufe der Sanierung auf die veränderten Gegebenheiten ange-

passt werden. 
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Städtebaulicher Rahmenplan
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Ortsmitte

Lech

Aussichtspunkt

Aussichtspunkt

Gastwirtschaft Kölbl

Neuordnung innerörtlicher Bereiche:

1. Historische Ortsmitte
2. Platz an Kapelle
3. Sportanlage und Bau

Dorfgemeinschaftshaus

Umgestaltung ehemaliger Friedhof und 
Vorplatz Rathaus zum öffentlichen Raum

Innerörtliche bzw. ortsnahe Flächen-
potentiale zur baulichen Nachverdichtung

Reaktivierung der Gastwirtschaften
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Schaffung einer öffentlichen Aufenthaltsfläche, 
Treffpunkt, Wohlfühlort
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8. Maßnahmenübersicht mit Kosten- und Finanzierungsplan 

 

 Handlungsfeld Nr. Art Maßnahme  Kosten  

(geschätzt) 

Träger 

(Akteure) 

Umsetzungszeitraum   

kurzfristig  
(1-5 
Jahre) 

mittelfristig  
(5-10 
Jahre) 

langfristig  
(10-15 
Jahre) 

Städtebauförderung  Andere  
Förderprogramme  

(H1) 
Stärkung des 
Ortskerns Un-
terapfeldorf 

1 V Wettbewerb zur Neuordnung und Gestal-
tung der Ortsmitte Unterapfeldorf (Kirch-
platz, Kastanienplatz) zu einem öffentli-
chen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität.  

Aspekte: 

- Zielgruppenorientierte Umsetzung  
- Einbeziehung Bedarfe von Fußgän-

ger und Radfahrer 
- Gesamtkonzept mit vorhandenen 

Funktionen und Nutzungen  
- Abfrage zu Bedürfnissen in der Be-

völkerung 
- Verbindung zum Aussichtspunkt 

„Lechblick“ 
- Einbeziehung des Bereichs vom 

ehemaligen Friedhof und dem Rat-
hausvorplatz 

- Direkter Zugang zum Lech mit Be-
reich zur Naherholung 

80.000 € Gemeinde X   X  

2 O Umsetzung der Planungsergebnisse aus 
Nr. 1 

1 Mio.  Gemeinde X   X  

3 O Neugestaltung des Aussichtspunktes 
„Lechblick“ als attraktiven Aufenthaltsort 

150.000 € Gemeinde X   X  

           

(H2) 
Wachstum 
durch Nachver-
dichtung und 
Erneuerung im 
Innenbereich  

4 S Einrichtung eines Flächenmanagements 
zur Ermittlung der Bauflächenpotentiale 
und Steuerung einer nachhaltigen Innen-
entwicklung  

20.000 € Gemeinde X   X  

5 S Einrichtung einer Beratungsstelle hin-
sichtlich der Umsetzung von privaten Sa-
nierungsvorhaben und der Reaktivierung 
von Leerstand 

10.000 € Gemeinde X X X X  

6 V Bei steigendem Wohnflächenbedarf:  35.000 € 
Gemeinde 

(Eigentümer) 
 X X teilweise  
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Schaffung von Wohnbauland prioritär auf 
den „Baulücken“ und Freiflächen im Innen-
bereich, arrondierend zu den innerörtlichen 
Grünflächen entlang der Hauptstraße, um 
keine Neuausweisungen auf grüner Wiese 
vornehmen zu müssen. Erstellung eines 
städtebaulichen Konzepts.  

           

(H3) 
Erhalt des Orts-
bildes und der 
Freiraumstruk-
turen 

7 V Erstellung eines Gestaltungshandbuchs 20.000 € Gemeinde X   X  

8 V Aufstellen eines kommunalen Förderpro-
gramms zur Förderung privater Sanie-
rungsmaßnahmen ortsbildprägender Ge-
bäude 

30.000 € Gemeinde X X X X  

           

(H4) 
Stärkung der 
sozialen 
Infrastruktur 
und Gemeinbe-
darfseinrichtun-
gen 

9 S Aufbau und Installation der Lechtalboxen 
(ggf. Nutzung eines Leerstandes) zur Ver-
besserung der lokalen Lebensmittel-
grundversorgung  

20.000 € 
Gemeinde 

(Gewerbetreibende) 
X   X 

Zukunftsfähige 
Innenstädte 

10 V Mehrfachbeauftragung für eine Freiraum-
planung zur Neugestaltung des Umfeldes 
der Mehrzweckhalle und des Vorplatzes 
vom Sportplatz 

45.000 € 
Gemeinde 

(Eigentümer/Nutzer) 
X   X  

11 O Umsetzung der Planungsergebnisse 600.000 € Gemeinde  X  X  

12 O Machbarkeitsstudie/Planung zum Aus-
bau/Erweiterung der Sportanlagen 

20.000 € Gemeinde X   X  

13 B Sanierung und Erweiterung der Mehrzweck-
halle als Dorfgemeinschaftshaus 

7,5 Mio. € Gemeinde X   X FAG, BEG, KFW 

14 B Neugestaltung des Vorplatzes der Halden-
kapelle und des Weiherumfeldes zu einem 
öffentlichen Raum mit Aufenthaltsqualität  

300.000 € Gemeinde  X  X  

           

(H5) 
Verkehr,  
Mobilität und 
Barrierefreiheit  

15 O Verkehrsberuhigung durch gestalterische 
und/ oder bauliche Maßnahmen in der 
Kinsauer Str, Hauptstraße und Flösser-
straße, Kichrplatz/Kastanienplatz (Orts-
mitte) 

75.000 € Gemeinde X   X  

16 O Fahrbahnmarkierungen für Radfahrer auf 
der Kinsauer Str, Hauptstraße und Flös-
serstraße 

20.000 € Gemeinde X   X  
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17 O Barrierefreie Gestaltung und Erweiterung 
von Gehwegen sowie Herstellung von 
Querungshilfen in der Kinsauer Str, 
Hauptstraße und Flösserstraße (Hohe 
Priorität: Querung Schelmengraben – 
Sinkweg) -> Prüfen ob ein Kreisverkehr 
hier geeignet ist. 

120.000 € Gemeinde X   X  

18 O Funktionale und gestalterische Aufwer-
tung sowie Fortführung des Kirchweges 
durch das Talwäldchen 

30.000 € Gemeinde  X  X  

19 V Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts zur 
Verbesserung der innerörtlichen und regi-
onalen Vernetzung und Erreichbarkeit 
(Fuß-, Rad-, Autoverkehr und ÖPNV) 

25.000 € 
Gemeinde 

(Bevölkerung) 
X   X  

20 O Umsetzung Verbesserungsmaßnahmen 
aus dem Mobilitätskonzept 30.000 € 

Gemeinde 
(Öffentliche und pri-
vate Dienstleister) 

 X  X  

           

(H6) 
Klimaschutz,  
Biodiversität, 
und Energiever-
sorgung  

21 O Aufwertung von öffentlichen Grün- und Frei-
flächen im Ortskern und entlang von Stra-
ßen durch Entsiegelungsmaßnahmen, Be-
pflanzungen mit Bäumen und Sträuchern 
und die Herstellung von Blühwiesen  

50.000 € Gemeinde X X X X  

22 O Entsiegelung von Hofeinfahrten, asphal-
tierten Hofbereichen und Parkflächen auf 
öffentlichen und privaten Grundstücken 

50.000 € 
Gemeinde 

(Eigentümer) 
X X X X  

23 S Bau von erneuerbaren Energie-Anlagen 
auf Dachflächen öffentlicher Gebäude 

- Gemeinde X    KFW 

   SUMME 10.230.000 €       

Legende: V=Vorbereitende Maßnahme, O=Ordnungsmaßnahme, B=Baumaßnahme, S=Sonstige Maßnahme 
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9. Anlagen 

Einleitungsbeschluss 
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Protokoll Bürgerinformationsveranstaltung  
 

Formelles Verfahren zur Sanierungsgebietsfestlegung nach § 142 BauGB 
 
hier: Durchführung der Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen nach § 137 BauGB 
 
 
 
Die Gemeinde Apfeldorf hat am 30.06.2022 ihre Bürgerinnen und Bürger zu einer Bürgerver-

sammlung zum Thema „Ortskernentwicklung im Rahmen der Städtebauförderung“ sowie zum 

Thema „Festlegung eines Sanierungsgebiets“ eingeladen. Hier wurden die Ergebnisse des Ab-

schlussberichts der vorbereitenden Untersuchungen vorgestellt sowie umfassende Informationen 

über die Städtebauförderung und die Durchführung des formellen Verfahrens zur Sanierungsge-

bietsfestlegung vorgestellt. Im Rahmen dieses Termins hat das beauftragte Planungsbüro „die 

Städtebau GmbH“, Gersthofen, vertreten durch die Stadtplanerin Frau Dipl.-Ing. Antia Streit, Ar-

chitektin, die erschienenen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Apfeldorf umfassend über die 

Inhalte des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes sowie über die Inhalte des Abschlussberichts 

der vorbereitenden Untersuchungen informiert. 

 

Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten die Bürgerinnen und Bürger Fragen zu den einzelnen 

Themen und Handlungsfeldern des Abschlussberichtes stellen. Außerdem konnten sie ihre An-

regungen zu den Zielen und Handlungsfeldern der Ortskernsanierung einbringen. Dabei wurden 

unter anderem weitere renovierungsbedürftige Anwesen zur Aufnahme in die Karte mit den Ge-

bäudemängeln genannt. Der Beitrag des Bürgermeisters in dem er die Aufwertung der innerörtli-

chen Freiflächen zur Steigerung der Aufenthaltsqualitäten darstellte, wurde lobend begrüßt. Die 

Anregungen werden in den Abschlussbericht aufgenommen und im Anschluss dieser dem Ge-

meinderat zur Billigung vorgelegt. Die nach § 137 BauGB erforderliche Beteiligung und Mitwir-

kung der Betroffenen ist damit vollumfänglich erfolgt. 

 
 
Gersthofen, den 30.06.2022 
Anita Streit 
 
 
gez. 
Gunther Wild 
die Städtebau GmbH 
im Auftrag der Gemeinde Fuchstal 
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Abwägung Stellungnahmen TÖB-Beteiligung 
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